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Gratulation

Studienerfolge an der
Hochschule Luzern
LUZERN/GAMPRIN-BENDERN/TRIESEN
An den Diplomfeiern des Departe-
ments Wirtschaft hat die Hochschule 
Luzern kürzlich 385 Bachelor- und
303 Master-Diplome verliehen. Unter 
den Absolventen sind auch die zwei 
folgenden Personen aus Liechten-
stein:

 Fabian Nicolas Büchel, Gamprin-
Bendern (Bachelor of Science Hoch-
schule Luzern/FHZ in Betriebsöko-
nomie mit Vertiefung in Immobilien).

 Sevval Türkyilmaz, Triesen (Ba-
chelor of Science Hochschule Lu-
zern/FHZ in Business Psychology 
mit Vertiefung in Markt- und Konsu-
mentenpsychologie).

Wir gratulieren und wünschen für 
die Zukunft alles Gute.  (red/pd)

ANZEIGE

Geld für Autokauf im Casino verzockt
Aus dem Gericht Weil er sich von zwei Personen Geld erschlichen hatte und dieses in den Casinos der Region verspielte,
musste sich ein 24-Jähriger am Dienstag vor dem Landgericht in Vaduz wegen schweren Betruges verantworten.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Teure Autos, Reisen und Ca-
sinobesuche prägten den 
Lebensstil, den der 24-jäh-
rige Beschuldigte lange Zeit 

nach aussen trug. Ein Lebensstil, 
den er sich eigentlich nicht leisten 
konnte, wie er am Dienstag vor Ge-
richt eingestand. Die Autos waren 
gemietet, das Geld für Reisen und 
Casino knapp. Die Wahrnehmung 
anderer bot jedoch auch Chancen. 
So versprach der Beschuldigte im 
April 2021 einem interessierten Käu-
fer, einen BMW zu besorgen. Ein 
Deal, wofür ihm dieser gern 13 240 
Franken in mehreren Raten über-
wies. Das Geld wechselte den Be-
sitzer, der BMW tauchte jedoch nie 
auf. Das Geld fl oss stattdessen in die 
Spielsucht und den teuren Lebens-
stil des 24-Jährigen.
Ähnlich erging es einem weiteren 
Opfer, dem der 24-Jährige ein Darle-
hen abluchste, indem er ihm einen 
Porsche Carrera als Sicherheit an-
gab, der ihm gar nicht gehörte. Zu-
dem versprach er, dessen Enkel ein 
Auto besorgen zu können und auch 
die Fahrzeugflotte des Opfers zu re-
parieren. Insgesamt wechselten 
hierfür laut Strafantrag zwischen 
April und Juli 2021 insgesamt 25 375 
Franken den Besitzer. Laut Opfer 
waren es sogar rund 31 000 Fran-
ken. Auch diese Mittel verschwan-
den im Casino.

«Überschiessende Geständigkeit»
Vor Gericht zeigte sich der 24-Jähri-
ge am Dienstag reuig. Er bereue sei-
ne Taten aufs Tiefste und wolle den 
Schaden wiedergutmachen – sogar 
die höheren Beträge als im Strafan-
trag festgehalten. Dass dies bislang 
nicht geschehen ist, liege vor allem 
auch daran, dass er seit November 
2021 auf Jobsuche sei und seitdem 
auf Kosten seiner Partnerin lebe. Er 
habe sich jedoch seit Sommer 2021 

nichts mehr zuschulden kommen 
lassen und sei auch auf Eigeninitiati-
ve in den Casinos in Liechtenstein, 
der Schweiz, Deutschland und Ös-
terreich gesperrt.
Diese teils «überschiessende Gestän-
digkeit» seit Beginn der Ermittlun-
gen rechnete ihm die Staatsanwalt-
schaft auch hoch an. Gravierend sei 
jedoch, dass die Taten gerade zu je-
nem Zeitpunkt über die Bühne gin-
gen, als er gerade wegen ähnlicher 
Betrügereien im September 2020 
verurteilt wurde. Dennoch habe er 
weitergemacht. «Ich bin damals ein-
fach nicht aus der Sache rausgekom-
men», erklärte der Beschuldigte.

Bedingte Freiheitsstrafe
An einer Strafe kam der 24-Jährige je-
doch nicht vorbei. Am Ende verur-

teilte ihn das Gericht wegen schwe-
ren Betruges und Geldwäsche zu ei-
ner Freiheitsstrafe von 12 Monaten. 
Setzte diese jedoch bedingt auf drei 
Jahre aus. Ausserdem muss er den 
Schaden von 13 240 und 25 375 Fran-
ken an seine Opfer zurückbezahlen. 
Der Richter war überzeugt, dass sich 
der Beschuldigte nun auf einem gu-
ten Weg befinde. Um sicherzustellen, 
dass er diesen auch weitergeht, wur-
de ihm für die drei Jahre auch ein Be-
währungshelfer zur Seite gestellt. 
Von der vom Staatsanwalt geforder-
ten Umwandlung der vorangegange-
nen bedingten Freiheitsstrafe von 
vier Monaten in eine unbedingte sah 
der Richter ab. Er verlängerte je-
doch die Bewährungsfrist dieser 
Strafe auf 5 Jahre. Somit müsste der 
24-Jährige für 16 Monate ins Gefäng-

nis, sollte er sich nochmals etwas zu 
Schulden kommen lassen.
Zudem verzichtete der Richter auch 
auf den vom Staatanwalt geforder-
ten Wertersatzverfall. Diese Zahlung 
der Schadenssumme an den Staat 
hat den Sinn, dass sich ein Beschul-
digter durch seine Straftaten nicht 
bereichern kann. Da der Beschuldig-
te kein Vermögen und Einkommen 
besitze, würde dies aber eine un-
botsmässige Härte darstellen, die 
ihn in seinem Fortkommen behin-
dern würde, argumentierte der 
Richter. Wichtiger sei es, dass der 
Beschuldigte die Schadenssumme 
zurückbezahle. «Milder geht es 
nicht», bläute er dem jungen Mann 
ein und unterstrich, dass er ihn nie 
wieder auf der Anklagebank sehen 
wolle. 

(Symbolfoto: Shutterstock)

Wolfkonzept

Konsultationsfrist 
verlängert
VADUZ An das Amt für Umwelt wurde 
der Antrag der Verlängerung der 
Konsultationsfrist gestellt. Die Wolfs-
risse von Ende August haben die
Dringlichkeit der Thematik deutlich 
gemacht. «Um insbesondere den di-
rekt Betroffenen und den landwirt-
schaftlichen Organisationen mehr 
Zeit für die Konsultation einzuräu-
men, wurde dem Antrag stattgege-
ben, und die Konsultationsfrist wird 
bis 30. November 2022 verlängert»,
heisst es in der Medienmitteilung 
vom Dienstag. Stellungnahmen sowie
allfällige Fragen können demnach
elektronisch an catherine.frick@llv.li 
übermittelt werden.  (red/ikr)

Fussball
FCV schafft die 
Sensation in Wien
Das «Wunder von Wien
ist vollbracht! Der FC 
Vaduz gewinnt bei
Rapid Wien und steht 
erstmals in der Vereins-
geschichte in der 
 Gruppenphase eines 
 europäischen Wett-
bewerbs. Nach dem 
Schlusspfiff kannte der
Jubel der FCV-Kicker 
im Wiener Weststadion 
kein Halten mehr.
Seiten 15/16
(Foto: Zanghellini)

Erster Wolfsriss in Liechtenstein 
Absehbar In Malbun sind neun Schafe von einem Wolf gerissen worden. Es handelt sich um den ersten Wolfsangriff auf 
liechtensteinischem Boden seit der Rückkehr des Grossraubtiers. Zuvor häuften sich in der benachbarten Schweiz die Risse.

VON DAVID SELE

«Mehrere tote Schafe am Augsten-
berg» seien dem Amt für Umwelt (AU) 
am Donnerstagmorgen gemeldet wor-
den, wie dieses am späteren Nachmit-
tag in einer Mitteilung informiert. 
Demnach seien die Wildhut und die 
Wolfsexpertin des AU sowie der Lei-
ter des Amtes für Lebensmittelkont-
rolle und Veterinärwesen sofort auf-
geboten worden. Vor Ort stellten die 
Fachleute anhand der Rissbilder fest, 
dass es sich um einen Wolfsriss han-
delt. «Zur Individualanalyse des Wol-

fes wurden DNA-Proben genommen, 
deren Auswertung in etwa drei Wo-
chen vorliegen wird. Die verbleiben-
den Schafe wurden von der Alp abge-
trieben», schreibt das AU.
Es handelt sich um den ersten Wolfs-
riss auf Liechtensteiner Boden seit 
der Rückkehr des Grossraubtiers. 
Überraschend kommt dieser ange-
sichts der wachsenden Wolfspopula-
tion in der Region aber nicht. Erst-
mals tappte 2018 ein Wolf in eine 
Wildtierkamera des Amtes für Um-
welt und wurde daraufhin auch mit-
tels DNA-Probe nachgewiesen. Auch 

im Siedlungsgebiet wurden seither 
vereinzelt Sichtungen gemeldet. Zu-
letzt im Juli diesen Jahres in Schaan. 
Das Revier eines Wolfrudels erstreckt 
sich über eine Fläche, die weit grös-
ser ist als Liechtenstein. In Sachen 
Wolfsmanagement und Herdenschutz 
lehnt sich das Fürstentum daher eng 
an die Schweiz an. Dort wurden zu-
letzt fast wöchentlich Wolfsrisse ver-
zeichnet. Besonders schadenstiftend 
tritt dabei vor allem das sogenannte 
Beverin-Rudel im Bünderland in Er-
scheinung. Sogar Naturschutzorgani-
sationen befürworteten daher den 

Abschuss einzelner Jungwölfe un
des Leitwolfes. Alleine im Bündne
land sind derzeit acht Wolfsrudel be
kannt. Mindestens vier davon habe
sich dieses Jahr fortgepflanzt. Auc
im Calfeisental, im Kanton St. Gallen
bestätigte eine Beobachtung diese
Sommer die Bildung eines neue
Wolfsrudels. 
Im gesamten Alpenraum lebten ge
mäss der Gruppe Wolf Schweiz 202
über 250 Wolfsrudel, wobei Lebens
raum für bis zu 800 vorhanden wä
re. Wolfsfreie Gebiete werde es i
rund fünf Jahren nicht mehr geben

So berichteten wir in der Ausgabe
vom 26. August 2022.

Leserfoto des Tages

Schöne
Seite des 
Herbstes

Dieses Foto stammt von Rita Maillot aus Vaduz. 
«Dieses schöne Herbstblatt habe ich gestern auf dem 
Parkplatz beim Gemeindezentrum Triesen gefunden»,
erklärte sie im Begleitschreiben an redaktion@volks-

blatt.li. Vielen Dank für die Einsendung. Weitere Fotos 
für diese Rubrik sind erwünscht. (Text: red; Foto: RM)
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